Bundesprogramm „Unternehmen Revier"

Vereinbarungen zur Weiterleitung von Finanzmitteln bei Verbundprojekten in der Projektförderung Bundesmittel aus dem Programm „Unternehmen Revier"

zwischen dem …(Name, Adresse)
nachfolgend als Zuwendungsempfänger bezeichnet,
dem …(Name, Adresse)
nachfolgend als Verbundpartner 1 bezeichnet
und
dem … (Name, Adresse)
nachfolgend als der Verbundpartner 2 bezeichnet.
1.	Präambel
Im Rahmen des Projektes „(Projektname)“ Unternehmen Revier erhalten als weitere Zuwendungsempfänger der Verbundpartner 1 € 0,00 € Fördermittel sowie der Verbundpartner 2 € 0,00 Fördermittel aus dem Programm „Unternehmen Revier" durch den Burgenlandkreis als Projektabwicklungspartner der „Zweckvereinbarung über die Initiierung und Umsetzung eines zukunftsorientierten Innovationsprozesses im Mitteldeutschen Braunkohlerevier im Sinne eines aktiven Strukturwandels" auf Basis des entsprechenden Zuwendungsbescheides. Der Zuwendungsbescheid steht unter dem Vorbehalt der Mittelfreigabe.
Die Laufzeit des Projektes ist für die Zeit vom … bis zum … vorgesehen. Maßgeblich und verbindlich ist der Zuwendungsbescheid des Zuwendungsempfängers vom …. und ergänzend die Weiterleitungsvereinbarung der Projektpartner.
2.	Pflichten für den Projektpartner
Die Projektpartner verpflichten sich, die in der Vorhabensbeschreibung und den Antragsunterlagen beschriebenen Leistungen in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern zu erbringen und die weitergeleiteten Mittel nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides und den Nebenbestimmungen sparsam und wirtschaftlich ausschließlich für Ausgaben im Rahmen des Vorhabens zu verwenden und den Berichtspflichten fristgerecht nachzukommen.
3.	Pflichten des Zuwendungsempfängers 
[bookmark: _Hlk30685534]Der Zuwendungsempfänger „(Name)“ verwendet die zur Verfügung gestellten Ressourcen zweckgebunden für die Maßnahmen laut Förderantrag „(Projektname)“. 
[bookmark: _GoBack]Nach Freigabe der Verwendungsnachweise der Verbundpartner und Mittelabruf beim Fördermittelgeber, verpflichtet sich der Zuwendungsempfänger, die an Ihn gezahlten Fördermittel binnen einer angemessenen Frist von 14 Tagen weiterzuleiten.
4. Pflichten der Verbundpartner
Der Verbundpartner „(Name)“ verpflichtet sich, die Eigenmitteln für sein Teilprojekt in Höhe von … selbst aufzubringen und nachzuweisen. Dies kann in Form von baren oder unbaren Eigenmitteln erfolgen.
Der Verbundpartner „(Name)“ verpflichtet sich, die Eigenmitteln für sein Teilprojekt in Höhe von … selbst aufzubringen und nachzuweisen. Dies kann in Form von baren oder unbaren Eigenmitteln erfolgen.


5. Nachweisführung
Der Zuwendungsempfänger fertigt die nach Fördermittelrecht erforderlichen Unterlagen zur Nachweisführung an. Sie erstellt im Projektzeitraum die erforderlichen Berichte über den Projektverlauf, die sie entsprechend der Abgabefristen für die Verwendungsnachweise beim Burgenlandkreis als Projektabwicklungspartner einreicht. Die zu erhebenden Daten richten sich nach den Standards der Zuwendungsgeber sowie gegebenenfalls weiteren im Projekt festgelegten Standards. Die Verbundpartner fertigen für Ihre Weiterleitungsmittel ebenso die Nachweise an und reichen diese mit den dazu erforderlichen Unterlagen an den Zuwendungsempfänger ein. Der Zuwendungsempfänger leitet die Nachweise der Verbundpartner mit seinen Nachweisen zum Projektabwicklungspartner weiter.
6. Mittelabforderungen
Die Auszahlung der Mittel durch den Burgenlandkreis als Projektabwicklungspartner an den Zuwendungsempfänger erfolgt auf Basis von Verwendungsnachweisen und Mittelabforderungen. Alle Verbundpartner stellen sicher, dass die Fördermittelverwendung korrekt erfolgt und haften gegenüber dem Burgenlandkreis als Projektabwicklungspartner für Rückforderungen bzw. Zinsforderungen und dergleichen in der Höhe Ihrer Zuwendungen.
7. Durchführung des Vertrages
Die Vertragsparteien werden sich während der Vertragslaufzeit über die jeweiligen Planungs- und Umsetzungsschritte abstimmen, um eine reibungslose Abwicklung zu erreichen. Sie verpflichten sich zu gegenseitig vertrauensvoller Zusammenarbeit. 
8. Prüfungsrecht
Auf Verlangen sind von den Vertragspartnern Berichte über Art, Inhalt, Umfang, Auswirkungen und Erfolg sowie Angelegenheiten von besonderer Bedeutung des Projektes vorzulegen, so dass die örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung der Projektpartner den gesetzlich notwendigen Einblick erhalten. Vor-Ort-Kontrollen können jederzeit, auch unangemeldet erfolgen.
9. Schlussbestimmungen
Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder künftig in ihn aufgenommene Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden.
Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame oder nicht durchführbare Bestimmung durch eine wirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss des Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hätten. Gleiches gilt für eine regelungsbedürftige Lücke.	


___________________________________________
Datum & Unterschrift   Zuwendungsempfänger …

___________________________________________
[bookmark: _Hlk53647221]Datum & Unterschrift   Verbundpartner 1 …

___________________________________________
Datum & Unterschrift   Verbundpartner 2 …
